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Eigentümerstrategie aufzu neh
zu bea uftragen die folgend en Pu nkte In d ie men

t

1. Die Evolon AG schaffi die VOraussetzungen, damit Private, Genossenschaften und öffentliche

Hand zur Ziel-Erreichung gemäss Stromgesetz Art. 2 Abs'1 den durch sie produzierten

Solarstrom ohne technische Einschrankingen und zu einem attraktiven Rückliefertarif ins

Netz einsPeisen können'

2. Die Evolon AG beschafft und vermarktet erneuerbaren strom.

3. Die Evolon AG fördert Bestrebungen der Konsumenvinnen für die Effizienzsteigerung in den

Bereichen Gebäude/Haushalte und Gewerbe/lndustrie entsprechend Stromgesetz Art 46b

(Effizienzsteigerungen durch Elektrizitätslieferanten)'

4. Die Evolon AG investiert in nachhaltige Projekte zur Erreichung der gesetzlich vorgegebenen,

langfristigen Ziele.

5. Die Evolon AG informiert die Eigentümergemeinden und die Kundschaft jährlich transparent

über die Umsetzung der Eigentümerstratägie und die Erreichung der langfristigen Ziele

emäss ebu bis 2035

Zusammen hang mit der Fus ion der esag AG Lyss und de r ewa Aarberg zul Evo lon AG muss
m

mt dabe i ine trage nde Rolle zu
etne Eige ntüme rstrateg ie usgea rbe itet we rd en Lyss kom e

Dabe I geht es auch daru m die Elemente aus de m Stromgesetz u mzusetzen, welches per

0 1 .01 .2025 in Kraft gesetzt wt rd mit Fokus auf PV.P rodu ktion u nd Netzausba u inkl.
,

Postulat wol len ir ch rstellen dass
Quartierspeicher sowt Strombeschaffu ng M 1t U nse rem w s

wichtige Weichen zur Umsetzung der neuen

Eige ntü me rstrateg ie richtig g estellt we rd en'
Energ iegesetzg ebu ng bereits tn der



\Mr verweisen dazu auch auf die Verfassung des Kantons Bern

Art, 35 Versorgung mit Wasser und Energie
1 Kanton und Gemeinden sichern die Wasserversorgung'

2 Sie treffen Massnahmen für eine umweltgerechte, wirtschaftliche und ausreichende

Energieversorgung. sie fördern die Nutzung erneuerbarer Energien.

3 Sie setzen sich für eine sparsame und rationelle Verurendung von Wasser und Energie ein

Beoründunq der einzelnen Forderunqen:

1. Gemäss Stromgeselz (Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren

Energien) nrt. z Rns.t 
'hat 

die Froduktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien,

ausgenommen aus Wasserkrafi, im Jahr 2035 mindestens 35 000 GWh und im Jahr 2050

mindestens 45 000 GWh zu betragen.
Für das Evolon-Gebiet mit seinenla. 90'000 Einwohner/innen entspricht dies bis ins Jahr

2035 einem Anteit von 117 GWh. Davon sollen rund 80% oder 93 GWh mittels PV-Anlagen

auf Gebäuden Produziert werden.
Gemäss Seeländer Solarmonitoring wurden im Jahr 2A23 in Lyss rund 24 GWh,PV-Strom

produziert. Das heisst, die Zubau-Pflicht bis 2035 beträgt 69 GWh, also Faktor 3 gegenüber

2023.
Zur Erreichung von diesem ambitiösen Ziel braucht es entsprechende Rahmenbedingungen

und das Engagement von allen Akteuren.

Wer bereit ist, in eine pV-Anlage zu investieren, soll den nicht selbst verbrauchten Strom ins

Netz der Evolon nC abgeben [tinnen. Die Evolon AG baut das Netz entsprechend aus und

fördert bei Bedarf externe Energiespeicher und Zusammenschlüsse von privaten

Stromproduzenten z.B. in ZEV5 (Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch) oder LEGs

(Lokale Elektrizitätsgeseltschaften). Die Evolon AG gestaltet ihre Tarifmodelle für die

Rücklieferung so, dJss das Produzieren von Solarstrom für Private attraktiv bleibt'

2. Bereits heute vermarktet die Evolon AG prioritär ihr Produkt <Energie Blau>' das nur

erneuerbaren strom enthält. Diese praxis soll in der Eigentümerstrategie verankert und

ausgebaut werden.

3. Um den steigenden Strombedarf etwas abzubremsen, sind Effizienzmassnahmen

unumgänglich (vgl Stromgesetz Art 46b Effizienzsteigerungen durch Elektrizitätslieferanten).

Dabei kann die Evolon AG z.B. den Ersatz von alten Geräten mit energieeffizienteren

finanziell unterstützen oder entsprechende Beratungen anbieten.

4. Die Evolon AG muss die Ziele der neuen Energiegesetzgebung (Klimagesetz und

Stromgesetz sowie Art, 35 Kantonsverfassung) zwingend erreichen und die dafür

notwendigen lnvestitionen tätigen.

5. Dank einer transparenten lnformation sind die Ziele und deren Umsetzung für alle einsehbar

Eine jährliche Berichterstattung ist wichtig, damit der Fortschritt ersichtlich wird und

Korrekturen rechtzeitig erfolgen können'
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GGR bis 09:00reichen an Sekretariat: SitzDri
Begründung Dringlichkeit:

Gemäss Antwort auf die lnterpellation <Eigentümerstrategie Energieversorgung) (202411) wurde

die Eigentümerstrategie bereits in den Grundzügen erarbeitet. Damit die oben eruähnten

Fordeiungen noch einfliessen können, ist die Dringlichkeit gegeben'
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Rechtliche Grundlagen Parlamentarische Vorstösse
Mittels Postulat kann verlangt werden, dass der Gemeinderat ein bestimmtes Geschäfi aus dem

2rrtanOigf.itsbereich der SiimmOerechtigten, des Grossen Gemeinderates oder des

Gemeinderates prüft. Der Gemeinderat entscheidet, ob er zuhanden des Grossen Gemeinderates

eine Vorlage ausarbeitet.
. Artikel4l Gemeindeordnung
r Artikel 30 bis Artikel gO Cestnatsordnung für den Grossen Gemeinderat
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